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2002/20/0569 2002/20/0568

Rechtssatz

Der Beschwerdefall betriBt Asylwerber, die Mitglieder der religiösen Minderheit der Mandäer im Iran sind. In Bezug auf

das von den Beschwerdeführern übereinstimmend erstattete Vorbringen, sie würden durch Angehörige der

islamischen Glaubensgemeinschaft oft mit Steinen beworfen, Dndet sich in den vom Erstbeschwerdeführer im

Nachhang zu seiner Berufung vorgelegten Unterlagen auch der Hinweis darauf, dass daraus resultierende blutende

Verletzungen im Gesicht keine Einzelfälle darstellen und dass solche Aktionen seitens der Behörden toleriert würden.

Darauf bezieht sich der Erstbeschwerdeführer in seiner Beschwerde, wenn er vorbringt, die Exekutive im Iran nehme

Verletzungen und gar den Tod seiner Person in Kauf und er habe der belangten Behörde zum Nachweis dafür

taugliche Informationsgrundlagen an die Hand gegeben. Vor diesem Hintergrund hätte sich die belangte Behörde

zunächst (primär durch konkrete Befragung der Beschwerdeführer) ein Bild über die Intensität, die HäuDgkeit und vor

allem die Verletzungsfolgen der in Rede stehenden AngriBe der moslemischen Bevölkerung auf die Mitglieder der

mandäischen Glaubensgemeinschaft im Iran machen und danach die EingriBsintensität der Verfolgungshandlungen in

ihrer Gesamtheit beurteilen müssen. Aus der Größe des von den AngriBen betroBenen Personenkreises lässt sich

jedenfalls, wie der Verwaltungsgerichtshof auch im E vom 31. Jänner 2002, Zl. 2000/20/0358, angemerkt hat, noch nicht

auf die unzureichende Intensität der Verfolgungsmaßnahmen schließen.
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